
Letzteres müsste konsequenterweise jedoch auch dann geschehen, wenn der Patient dem
Eingriff nicht zugestimmt hat bzw. dies nicht bei ordnungsgemäßer Aufklärung getan hätte
(Joecks aaO Vor StGB § 223 Rn. 15; Conrad/Kuranyi JuS 2013, 979 [981]). Damit wird
allerdings nicht berücksichtigt, dass es dem Patienten aufgrund des in Art. 2 I iVm Art. 1 GG
verankerten allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch frei stehen muss, erfolgsversprechende
Eingriffe abzulehnen (Conrad/Kuranyi JuS 2013, 979 [981]; Kraatz aaO § 3 Rn. 35). Daher ist
mit der Rechtsprechung die tatbestandliche Körperverletzung als gegeben anzusehen.

b) Gefährliches Werkzeug (§ 224 I Nr. 2 Alt. 2 StGB)
Indem A den Einschnitt mittels eines Skalpells durchführte, könnte zusätzlich eine gefähr-
liche Körperverletzung vorliegen, sofern es sich bei dem OP-Instrument um ein gefährliches
Werkzeug im Sinne des § 224 I Nr. 2 Alt. 2 StGB handelt. Dies ist ein Gegenstand, der
aufgrund objektiver Beschaffenheit und Art der Nutzung in der konkreten Situation geeignet
ist, erhebliche Verletzungen herbeizuführen (Joecks aaO StGB § 224 Rn. 18). Instrumente,
die im Rahmen eines Heileingriffes zum Einsatz kommen, werden jedoch nicht unter die
Vorschrift subsumiert, wenn die konkrete Nutzung keinen Angriffscharakter aufweist, son-
dern den ärztlichen Gepflogenheiten entspricht (BGH NJW 1978, 1206; LG Köln NJW
2012, 2128; Lackner/Kühl aaO StGB § 224 Rn. 5). Hier ist das Skalpell von A ordnungs-
gemäß für den Einschnitt bei der OP genutzt worden. § 224 I Nr. 2 Alt. 2 StGB ist somit
abzulehnen.

2. Subjektiver Tatbestand
A handelte bezüglich des Einschnittes vorsätzlich.

II. Rechtswidrigkeit
A könnte bezüglich der Verwirklichung des § 223 StGB gemäß § 228 StGB gerechtfertigt sein.
Dies ist dann der Fall, wenn die Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Person
vorgenommen wird. Für eine Einwilligung in den ärztlichen Heileingriff ist vor dem Hinter-
grund von § 630 e BGB erforderlich, dass der Patient umfassend über etwaige Risiken etc.
aufgeklärt wird (Kraatz aaO § 3 Rn. 41). Aufgrund des Informationsgespräches ist dies gegen-
über P erfolgt. A ist daher gemäß § 228 StGB gerechtfertigt.

Hinweis: Da der Sachverhalt auch Informationen über das Aufklärungsgespräch mit P enthält, war dieser
Lösungsweg aus klausurtaktischer Sicht die bessere Wahl.

III. Zwischenergebnis
A hat sich nicht gemäß §§ 224 I Nr. 2 Alt. 2, 223 StGB strafbar gemacht.

G. ERGEBNIS
A hat sich nicht nach dem StGB strafbar gemacht.

Hinweis: Das Medizinstrafrecht erhält zunehmend Prüfungsrelevanz (Braun JA 2/2014, VI–VII). Neben
den hier im Fall dargestellten Problemen der Tötungs- und Körperverletzungsdelikte, bietet sich ins-
besondere die Thematik des ärztlichen Abrechnungsbetruges als Klausurthema an (vgl. dazu Braun ZJS
2014, 35; Kraatz aaO § 11).
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& SACHVERHALT
Gewalttätige Auseinandersetzungen und enorme wirtschaftliche Disparitäten haben zu einem
deutlichen Anstieg der Zahl der in Deutschland eintreffenden Flüchtlinge geführt. Dies stellt
Land und Kommunen vor die Herausforderung, ausreichende infrastrukturelle Einrichtungen
zur Verfügung zu stellen. Ankommende Flüchtlinge werden dabei zunächst in einer Landes-
erstaufnahmeeinrichtung (LEA) untergebracht. Der LEA des Landes Baden-Württemberg in
Karlsruhe fehlt es für die Aufnahme weiterer Personen jedoch an Kapazitäten. Das Land
entscheidet sich daher, eine zusätzliche LEA im ehemaligen Kreiswehrersatzamt in der baden-
württembergischen Gemeinde (Stadtkreis) Heidelberg (H) einzurichten. Dieses Gebäude liegt
am äußeren Rand eines Baugebiets, das durch einen qualifizierten Bebauungsplan als allgemei-
nes Wohngebiet festgesetzt worden ist. Am 14.1.2014 wird die neue LEA eröffnet. Eine
Baugenehmigung wird nicht eingeholt. Ab diesem Zeitpunkt werden dort ständig 120 Per-
sonen in Sechsbettzimmern untergebracht. Sie bleiben dort etwa drei Wochen, bis sie Unter-
künften in den Kommunen zugewiesen werden.

Für das Gebiet südlich der neuen LEA ist in demselben Bebauungsplan ein reines Wohn-
gebiet festgesetzt worden. Hier ist P Eigentümerin und Bewohnerin eines Einfamilienhauses.
Bei ihr regt sich schon nach wenigen Wochen Unmut, weil sie sich durch die Aufnahme-
einrichtung erheblich in ihrer Ruhe gestört fühlt. Von dem Gebäude gehe häufig bis in die
Nacht eine erhebliche Lautstärke aus. Zudem kämen mehrmals in der Woche des Nachts
Kleinbusse mit Flüchtlingen an. P beklagt, sie habe als leidenschaftliche Klavierspielerin ein
sensibles Gehör und könne Lärm nur schwerlich ertragen. Er führe bei ihr zu Konzentrations-
schwächen und einem unruhigen Schlaf.

P wendet sich daraufhin an den Oberbürgermeister (O) von H. Dieser beauftragt einen
Sachverständigen mit der Messung der Immissionen. Der Sachverständige legt in einem Gut-
achten dar, dass an allen Wochentagen von 6 bis 22 Uhr und in der Zeit von 22 bis 23 Uhr ein
Beurteilungspegel von 49 db (A) festzustellen ist. Im Anschluss sinkt der Lärmpegel deutlich
ab. Achtmal im Monat tritt zudem in der Zeit zwischen 1 und 2 Uhr durch die Anfahrt, das
Aus- und Einsteigen sowie das Ent- und Beladen von Kleinbussen ein Beurteilungspegel von
50 db (A) auf. Nach ordnungsgemäßer Anhörung teilt O diese Ergebnisse dem Land und P
mit und weist P zudem darauf hin, dass man die Lärmimmissionen tolerieren wolle, um die
Beziehungen zur Landesregierung nicht zu belasten.

P beauftragt nunmehr die Rechtsanwältin R mit der Verfolgung ihrer Interessen. Sie erteilt
ihr eine ordnungsgemäße schriftliche Vollmacht. R sendet daraufhin fristgerecht per E-Mail
mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz ein Widerspruchsschreiben
an die E-Mail-Adresse des O, die auf der Internetseite der H veröffentlicht ist. Dort wird auch
auf die Möglichkeit der Kommunikation mit signierten elektronischen Dokumenten hingewie-
sen. Zusätzlich übermittelt R die schriftliche Vollmacht der P postalisch an O. Der Wider-
spruch wird mit einem ordnungsgemäßen Bescheid, der am Montag, den 19.5.2014 per Ein-
schreiben mit Rückschein an P versandt wird, abschlägig beschieden. P erhält das Schreiben
am 20.5.2014.

Am Montag, den 23.6.2014 reicht P formgerecht Klage gegen H beim Verwaltungsgericht
Karlsruhe ein, in der sie ausführt, sie begehre zwar nicht die Beseitigung der LEA oder eine
Nutzungsuntersagung, wohl aber die Einhaltung der Lärmschutzvorschriften. O müsse erneut
darüber entscheiden, wie er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die neue
LEA einschreiten kann, um die von dieser ausgehende Lärmbelästigung „auf ein nach der TA
Lärm zumutbares Maß“ zu senken.

Hat die Klage der P Aussicht auf Erfolg? Es ist auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen – ggf.
in einem Hilfsgutachten – einzugehen.

& LÖSUNG
Die Klage hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Verwaltungsrechtsweg
Zunächst müsste der Verwaltungsrechtsweg eröffnet sein. Mangels aufdrängender Sonder-
zuweisung ist dies gem. § 40 I 1 VwGO der Fall, wenn es sich um eine öffentlich-rechtliche
Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art handelt und keine abdrängende Sonderzuweisung
vorliegt. Eine Streitigkeit ist öffentlich-rechtlich, wenn die streitentscheidenden Normen dem
Öffentlichen Recht zuzuordnen sind. Hier kommen Normen des Immissionsschutz-, Bau-
und Polizeirechts als streitentscheidende Normen in Betracht. Diese berechtigen allein einen
Hoheitsträger und sind daher nach der modifizierten Subjektstheorie dem Öffentlichen Recht
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